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Stadt Bargteheide, Die Bürgermeisterin, Fachbereich 3- Bürgerservice, Bildung und Soziales,  

Rathausstr. 24 - 26, 22941 Bargteheide 

- Wohnungsvormerkung - 

(Gilt längstens 12 Monate! Nach Ablauf der Frist wird die Bewerbung ohne wiederholte Vorsprache gelöscht) 

O Herr      O Frau 

Name: __________________________ Vorname: ___________________ Geburtsdatum: _____________ 

Anschrift der jetzigen Wohnung: ___________________________________________________________ 

Um kurzfristige Rückfragen zu ermöglichen, bitten wir um die Angabe der Telefonnummer und/oder  

Email-Adresse: _______________________________________________________________ 

Anzahl der Wohnräume: ________________ Größe in qm: ________ Gesamtmiete: ________________ € 

Monatliches Einkommen: ____________ € 

Einkommensart:  Leistungen nach dem    O SGB II            O SGB XII  O Erwerbseinkommen    
O Rente             O Sonstiges: __________________________ 

 
Haushaltsangehörige, die mit Ihnen einziehen werden: 

Name, Vorname Geburtsdatum Stellung zum Antragssteller* Einkommen 

                                             
€ 

                                             
€ 

                                             
€ 

                                             
€ 

                                                                          *Z.B. Ehefrau, Tochter, Sohn usw. 

Anzahl der Personen im Haushalt, die  

_____ einen Arbeitgeber in Bargteheide haben 

_____ einen Schwerbehindertengrad über 80 haben 

Alleinerziehend:   ☐ Ja        ☐ Nein 

Wohnungswunsch:  
 
Größe in qm: ___________, Anzahl der Wohnräume: ________, Gesamtmiete bis: ____________ € 
 
O Bewerbung für das Seniorendorf/ Bahnhofstraße 
O Bewerbung für eine Wohnung in allen Wohnobjekten 
 
Umzugsgrund: ___________________________________________ 
 
Voraussetzung für den Bezug einer öffentlich geförderten Wohnung ist der Besitz eines 
§ 8 bzw. § 88d –Scheins (Wohnberechtigungsschein). Der Wohnberechtigungsschein ist 
bei der für Sie zuständigen Gemeinde- /Stadtverwaltung zu beantragen. 
 
        Bitte wenden und die Datenabfrage auf Seite 2 ergänzen. Denken Sie bitte an die Unterschrift! 
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O Wohnberechtigungsschein ist vorhanden für _________ qm /gültig bis __________ und  
 

   ☐  ist in Kopie angefügt                            ☐ wird bis zum ______________  nachgereicht. 

 
Ohne einen gültigen Wohnberechtigungsschein ist die Wohnungsvormerkung nicht vollständig und 
kann bis zur Vorlage des Wohnberechtigungsscheines bei der Wohnungsvergabe nicht  
berücksichtigt werden. 
 
 
Mir ist bekannt, dass die mit der Wohnungsvormerkung von mir bereitgestellten Daten, von der 
Stadt Bargteheide ausschließlich zum Zwecke der Wohnungsvergabe gespeichert werden.  
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die o. g. Daten im Fall eines Wohnungsvorschlages an 
den Vermieter der Wohnung weitergeleitet werden dürfen. 
 
Ebenfalls ist mir bekannt, dass meine Wohnungsvormerkung ein Jahr nach Eingang bei der  
Stadt Bargteheide vernichtet wird, wenn ich nicht vor Ablauf der Jahresfrist meine Vormerkung 
erneuert habe. 

 

 

Ort, Datum ______________________                                Unterschrift: ____________________________   
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Vollmacht 

 
 
Ich, __________________________________________________________________________________ 

(Name, Vorname) 
 
Geburtsdatum ________________________________ 
 
wohnhaft ______________________________________________________________ 22941 Bargteheide 
 
bevollmächtige nachstehend genannte Person, mich in meinen 
 
 

     Angelegenheiten bezüglich der Wohnungssuche/Vormerkung als Wohnungssuchende/r 
 
 Angelegenheiten bezüglich des Wohnberechtigungsscheines einschließlich Antragsstellung 
 
zu vertreten. 
 
 
Bevollmächtigter _______________________________________________________________________ 
   (Name, Vorname) 
 
Geburtsdatum _________________________________ 
 
 
Anschrift ______________________________________________________________________________ 

(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
Telefonnummer/ Email (freiwillig): __________________________________________________________ 
 
 
Die unten angeführten Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

(Datum, Unterschrift des Vollmachtgebers, ggf. Zustimmung der rechtlichen Betreuung.) 
 

§ 13 Sozialgesetzbuch X (SGB X) 

  Bevollmächtigte und Beistände 

(1) Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden 
Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas Anderes ergibt. Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein 
Widerruf der Vollmacht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr zugeht. 
(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertretung 
aufgehoben; der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich 
beizubringen. 
(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, muss sich die Behörde an ihn wenden. Sie kann sich an den Beteiligten selbst wenden, soweit er zur Mitwirkung 
verpflichtet ist. Wendet sich die Behörde an den Beteiligten, muss der Bevollmächtigte verständigt werden. Vorschriften über die Zustellung an Bevollmächtigte bleiben 
unberührt. 
(4) Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten 
vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht. 
(5) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen. 
(6) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden, wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur 
zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. Nicht zurückgewiesen werden können Personen, die nach § 73 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 3 
bis 9 des Sozialgerichtsgesetzes zur Vertretung im sozialgerichtlichen Verfahren befugt sind. 
(7) Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem Beteiligten, dessen Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wird, schriftlich mitzuteilen. 
Verfahrenshandlungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Beistandes, die dieser nach der Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam. 
 

 

 

 


